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Postanschrift 1014 Wien, Postfach 6 

i Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 1014 I 

An das 
Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

~AD-VD-5763/19 

Bei Antwort bitte Kennzeichen angeben 

Beilagen ~ 

Fernschreibnummer 134145, Telefax (0222) 531 10 2060 
Parteienve~kehr: Dienstag 8 - 12 Uhr und 16 - 19 Uhr 
Wien 1. Herrengasse 11 - 13 
zu errei.,;hen mit: 
U 3 (Haltestelle Herrengasse) 
2A, 3A (Haltestelle Michaelerplatz) 
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Datum '-'Vvr;,J V 

19 4442/14-1/8/93 Dr. Grünner 2152 

Betrifft 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ozongesetz geändert 
wird 

- Verordnung über die Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen, die 
gemäß § 15 Abs. 4 Z. 2 Ozongesetz vom Fahrverbot im Ozon­
alarmfall ausgenommen sind (OzonG-Kennzeichnungsverordnung) 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Bundes­

gesetzes, mit dem das Ozongesetz geändert wird und zum Entwurf 

einer Verordnung über die Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen, die 

gemäß § 15 Abs. 4 Z. 2 Ozongesetz vom Fahrverbot im Ozonalarmfall 

ausgenommen sind (OzonG-Kennzeichnungsverordnung), wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

1. § 15a Abs. 2 des Gesetzesentwurfes läßt Alternativen hinsicht­

lich der Kundmachung zu (ORF-Postfunk). Einerseits ist unklar, 

wann nun die verbindliche Wirkung der Verordnung eintritt, 

andererseits könnten Zweifel bestehen, ob nicht auch eine 

zusätzliche Kundmachung im Landesgesetzblatt erforderlich ist 

( "jedenfalls des ORF"). 

2. Durch die Realisierung des vorliegenden Entwurfes (insbe­

sondere des § 15b Abs. 4 Z. 2) werden für das Land jedenfalls 

Mehrbelastungen entstehen. 

7/SN-305/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



~ 2 - :1 

Es ist wohl einzuräumen, daß ein Ozonalarmfall voraussic tlich 

ein seltenes Ereignis sein wird, doch erfordert die effi 

Vollziehung des Gesetzes sehr umfassende und laufende V 

arbeiten für den Fall eines Ozonalarms. So wären umfang­

reichere Datenregister anzulegen, wozu technisches und 

chemisches Sachwissen erforderlich ist. Für die Evident 

der Daten über die Emittenten von Ozonvorläufersubstanz 

außerdem zusätzliches Personal bei den Bezirkshauptmann 

schaften einzustellen. 

Gleichzeitig wird angemerkt, daß im vorliegenden Ent~ur 

Verpflichtung der Betriebe zur Bekanntgabe von Emission 

vorgesehen ist. Diese Daten müssen jedoch auch im Sanie 

plan des Landeshauptmannes dargestellt werden (Emission 

wäre 

j 

!keine 

4aten 

4ngs -

1 
kataster) und können nur sehr zeit- und kostenaufwendig I 

erhoben werden, da bisher keine Verpflichtung der Betri le zur 

Datenbekanntgabe besteht. Eine entsprechende Bestimmung äre 

eine erhebliche Erleichterung bei der Erstellung der Ern' sions­

kataster. Auch im Umweltinformationsgesetz ist eine Mel 4-
pflicht der Betriebe nur auf Verlangen der Behörde vorg ,ehen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigun 

dieser. Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 

, 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit derAt:g 
g 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r Ö 1 1 

Landeshauptmann 
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